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1. Allgemeines

Gemäß 8 82 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem Verhältnis zu

den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen

oder Auszahlungen des Finanzhaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet

werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat,

entscheidetjede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist

das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu den

Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushalts maßgebend.

2. Ausgangslage

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wurde am 11. Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Mit Schreiben vom 20.02.2024 teilte das Regierungspräsidium Tübingen die Genehmigung des

Doppelhaushaltes mit.

Bei der Erstellung des Nachtragshaushaltes 2025 wurde sich auf die Veränderungen des

aktuellen Haushaltsjahres und deren Auswirkung auf den Finanzplanungszeitraum konzentriert,

da parallel bereits am Doppelhaushalt 2026/2027 gearbeitet wird und hier ebenfalls die

aktuellen Veränderungen eingearbeitet werden.

3. Gründe für den Nachtragshaushaltsplan

Seit der Verabschiedung des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025 sind vor allem zusätzlich

vorgesehene Investitionsmaßnahmen der Grund für die Erstellung des Nachtraghaushaltsplanes

2025. Konkret steigen die Auszahlungen im Finanzhaushalt für nicht veranschlagte Investitionen

im Bildungsbereich (Schullandschaft) und für den Erwerb des Gebäudes Schussenstraße 11.

Der Nachtragshaushalt 2025 ist somit nicht wegen einer verschlechterten Haushalts- und

Finanzsituation erforderlich, sondern weil zusätzliche und bisher nicht finanzierte Investitionen in

Schulbauten sowie in ein zentrales Verwaltungsgebäude getätigt werden sollen.

Die Stadt will die wohl einmalige Chance nutzen und ein großes Gebäude in Innenstadtlage

erwerben, um einen zentralen Verwaltungsstandort an dieser Stelle einzurichten. Künftig sollen

neben dem neuen Verwaltungsstandort Schussenstraße 11 lediglich die historischen Gebäude

Amtshaus und Rathaus als Verwaltungsstandorte genutzt werden. Die Zentralisierung bietet eine

bessere Orientierung für Bürger und steigert die Verwaltungseffizienz und Attraktivität der Stadt

als Arbeitgeber. Zur Gegenfinanzierung sollen Mietobjekte gekündigt und städtische Gebäude

veräußert werden. Die Investition soll zu etwa je einem Drittel aus den Verkaufserlöse von

städtischen Gebäuden, zusätzlichen Finanzmittel in Folge eines besseren vorläufigen

Jahresergebnisses 2024 und einem langfristigen Darlehen finanziert werden.
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Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat bestätigt, dass die Investition sich langfristig trägt. Es

entsteht zwar durch die Abschreibung des Gebäudes Schussenstraße 11 eine zusätzliche

Belastung im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt weist jedoch bereits mittelfristig eine

Minderbelastung aus. Zudem werden größere Instandhaltungen und Sanierung in den zum

Verkauf vorgesehenen Gebäuden eingespart und die Betreuung eines großen Objektes bindet

weniger Personalkapazitäten als die Betreuung von mehreren kleinen oder mittelgroßen

Objekten. Da sich das Gebäude Schussenstraße 11 außerdem in einem sehr guten baulichen

Zustand befindet, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.03.2025 dem Kauf des

Gebäudes samt Grundstück zugestimmt, vorbehaltlich der Finanzierung im Nachtragshaushalt

2025.

Darüber hinaus werden im Nachtragshaushalt 2025 die Auswirkungen der letzten

Steuerschätzung, des Zensus 2022 und der dadurch entstehenden Veränderungen der

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage abgebildet. Zu Buche schlägt auch die Erhöhung des

Hebesatzes der Kreisumlage auf 31 v.H. (2024: 28,65 v.H., Plan 2025: 29 v.H.) nach dem

Beschluss des Kreishaushaltes 2025/2026 durch den Kreistag am 21. Januar 2025.

Zudem wurden die Investitionen in die erforderlichen Schulgebäude in das Nachtragswerk

aufgenommen. Im Ergebnis werden bis zum Jahr 2028 damit alle wesentlichen baulichen

Investitionen in alle Schulgebäude abgebildet, mit Ausnahme der Sanierung des Schulzentrums.

Da in einem Nachtrag nur die wesentlichen Veränderungen abgebildet werden (s.o.), sind alle

weiteren Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 unverändert gegenüber der Planung

des Doppelhaushaltes 2024/2025.

4. Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr 2024

Die Zahlen zum Jahresabschluss 2024 sind derzeit noch vorläufig, da es an verschiedenen

Stellen noch zu Änderungen kommen wird. Dennoch kann bereits jetzt festgestellt werden,

dass das vergangene Jahr 2024, wie die Jahre zuvor, positiv verlaufen ist.

Ertragsseite:

Maßgeblich für das verbesserte Ergebnis sind auf der Ertragsseite die Mehrerträge bei der

Gewerbesteuer mit rd. 2,5 Mio. €, Grundsteuer B mit ca. 200 T€ und die

Schlüsselzuweisungen mit rd. 3,3 Mio. €. Diese Mehrerträge dienten zwar auch teilweise

zum Ausgleich für geringere Erträge an anderer Stelle (z.B. Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer, Vergnügungssteuer), tragen aber hauptsächlich zu der verbesserten

Liquidität bei. Zu Buche schlägt auch die Auflösung der im Jahr 2020 gebildete Rückstellung

für die Bürgschaften im Zusammenhang mit dem Klinikum 14 Nothelfer mit insgesamt rd.

3,5 Mio. €. Diese war nur in Höhe von 2 Mio. € im Jahr 2024 veranschlagt.

Der Jahresabschluss wird voraussichtlich insgesamt circa 6 Mio. € höhere Erträge aufweisen.
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Aufwandseite:

Nicht verbrauchte Mittel auf der Aufwandseite verbessern ebenfalls das Jahresergebnis.

Während die Personalaufwendungen geringfügig vom Planansatz abweichen (+ 21 T€),

wurden bei den Sach- und Dienstleistungen rd. 2 Mio. € weniger verbraucht. Hiervon

werden allerdings noch Mittel in Höhe von ca. 700 T€ in das Folgejahr übertragen, um

bereits eingegangene Verpflichtungen zu decken, die im Jahr 2025 nicht neu veranschlagt

wurden. Bei den Transferaufwendungen wurden 4,4 Mio. € mehr verbraucht. Grund sind

die gebildeten FAG-Rückstellungen zu Lasten des Jahresabschlusses 2024, um die höheren

Umlagen im Jahr 2026, aufgrund der hohen Steuererträge 2024, tragen zu können.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten rd. 1,2 Mio. € eingespart werden.

Somit liegen die Aufwendungen voraussichtlich rund 1,1 Mio. € unter der Planung.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt verbesserte sich der Finanzmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit (siehe

hierzu Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandseite) insgesamt um rd. 9,25 Mio. €. Die

geringeren Einzahlungen für Investitionstätigkeit entsprechen in etwa den geringeren

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, wodurch sich keine wesentliche Veränderung

ergibt. Somit verbessert sich der Finanzhaushalt insgesamt um rd. 9,25 Mio.€. Entsprechend

verbessert sich ebenfalls die Liquidität zum Ende des Jahres um diesen Betrag und die

zusätzlichen freien Mittel stehen für die Finanzierung der zusätzlichen Investitionen im Jahr

2025 zur Verfügung.

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 31.07.2023 zur Haushaltsverbesserung

haben die Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung, insbesondere in der

Schullandschaft, höchste Priorität. Entsprechend wird mit rd. 6 Mio. € der Großteil der

besseren Liquidität 2024 zur Finanzierung der Schulbauvorhaben verwendet. Die

verbleibenden rd. 3,2 Mio. Euro werden für die Finanzierung des Erwerbs der Immobilie

Schussenstraße 11 herangezogen.
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Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl zum 30.06. des jeweiligen Jahres
Stand: Februar 2025
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6. Eckpunkte des Nachtragshaushaltsplans 2025

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses 2025

Plan 2025 bisher: 182.890 Euro

Nachtrag neu: 382.890 Euro

Veränderung: + 200.000 Euro

Im Folgenden wird auf die größten Veränderungen eingegangen:

Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 3111000)

Plan 2025 bisher: 16.672.400 Euro

Nachtrag neu: 18.841.637 Euro

Veränderung: + 2.169.237 Euro

Bei der Haushaltsplanung 2025 im Jahr 2023 wurde sehr vorsichtig geplant und eine

geringere Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt. Insbesondere da die Einwohnerzahl nach

dem Zensus 2022 und deren Anrechenbarkeit noch nicht bekannt war. Auch bei der

kommunalen Investitionspauschale wurde mit einer geringeren Ausschüttung gerechnet, da

noch keine Orientierungsdaten für das Jahr 2025 vorlagen. Tatsächlich kann nach der

1. FAG-Teilzahlung 2025 erfreulicherweise von höheren Schlüsselzuweisungen und einer

höheren Investitionspauschale von insgesamt rund 2,17 Mio. € ausgegangen werden.

Dies trifft voraussichtlich auch in geringerem Maß (rund 170 T€) für das Finanzplanungsjahr

2026 zu.

Anteil an der Einkommenssteuer (Sachkonto 3021000)

Plan 2025 bisher: 16.396.800 Euro

Nachtrag neu: 15.890.028 Euro

Veränderung: J. 506.772 Euro

Aufgrund der angepassten Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2024

verschlechtert sich der Gesamtgemeindeanteil an der Einkommenssteuer für Baden-

Württemberg von 8,379 Mrd. € auf 8,12 Mrd. €. Dies führt im Jahr 2025 zu einer

Verschlechterung für Weingarten in Höhe von 507 T€. Auch in den Folgejahren 2026 bis

2028 verschlechtert sich die Ausschüttung um insgesamt über 2,3 Mio. € zur bisherigen

Planung.
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Anteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 3022000)

Plan 2025 bisher: 2.742.500 Euro

Nachtrag neu: 2.634.970 Euro

Veränderung: J. 107.530 Euro

Ebenfalls aufgrund der angepassten Orientierungsdaten nach der November-

Steuerschätzung 2024 verschlechtert sich der Gesamtgemeindeanteil an der Umsatzsteuer

für Baden-Württemberg von 1,224 Mrd. € auf 1,176 Mrd. €. Dies führt im Jahr 2025 zu

einer Verschlechterung für Weingarten in Höhe von 108 T€. In den Folgejahren 2026 —- 2028

führt diese ebenfalls zu geringeren Erträgen in Höhe von insgesamt rund 304 T€.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 3051000)

Plan 2025 bisher: 1.309.100 Euro

Nachtrag neu: 1.248.502 Euro

Veränderung: J. 60.598 Euro

Aufgrund der angepassten Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2024

verschlechtert sich ebenfalls der Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich im Jahr 2025 um

rund 61 TE. Der landesweite Gesamtgemeindeanteil hat sich von 669 Mio. € auf 637,8 Mio.

€ verringert. Auch in den Folgejahren verringert sich der Ertrag jeweils in etwa dieser Höhe.

Mieterträge (Sachkonto: 3411000)

Die Mieterträge durch die vorgesehene Teilvermietung der Schussenstraße 11 fallen erst ab

dem Jahr 2026 an.
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Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Finanzausgleichsumlage (Sachkonto 4371000)

Plan 2025 bisher: 10.753.400 Euro

Nachtrag neu: 11.045.533 Euro

Veränderung: + 292.133 Euro

Bei der Berechnung der FAG-Umlage im Haushaltsplan 2025 wurde im Jahr 2025 mit einer

geringeren Umlage um rd. 292 T€ gerechnet. Grund ist die höhere Steuerkraftsumme

aufgrund des guten Steueraufkommens im Jahr 2023.

Kreisumlage (Sachkonto 4372000)

Plan 2025 bisher: 14.062.900 Euro

Nachtrag neu: 14.674.153 Euro

Veränderung: + 611.253 Euro

Bei der Kreisumlage wurde bei der Haushaltsplanaufstellung von einem Umlagesatz von

29 v.H. für das Jahr 2025 ausgegangen. Tatsächlich wurde im Rahmen des Kreishaushaltes

am 21.01.2025 ein Hebesatz von 31 v.H. beschlossen. Dies bewirkt einen Mehraufwand im

Jahr 2025 in Höhe von rd. 611 T€. Im Finanzplanungszeitraum 2026 — 2028 wird dies

ebenfalls mit Mehraufwendungen zu Buche schlagen, insgesamt mit rd. 4,6 Mio. €. Dies

wird verstärkt durch die höhere Steuerkraftsumme im Jahr 2026 aufgrund des hohen

Gewerbesteuerertrages im Jahr 2024. Aus diesem Grund hat die Verwaltung eine

Rückstellung zu Lasten dem Jahr 2024 und zu Gunsten dem Jahr 2026 gebildet.

Im Nachtragshaushaltsplan wurde für das Jahr 2026 ebenfalls ein Hebesatz von 31 v.H.

zugrunde gelegt.

Auflösungen FAG-Rückstellungen aus dem Jahr 2023 (Sachkonto 4371300 u. 4372300)

Plan 2025 bisher: 3.328.000 Euro

Nachtrag neu: 3.405.000 Euro

Veränderung: + 77.000 Euro

Im Jahr 2023 wurde eine Rückstellung von insgesamt 3.405 T€ gebildet, davon 447 Te für

die Finanzausgleichsumlage 2025 und 2.928 T€ für die Kreisumlage 2025. Diese wird im

Jahr 2025 aufgelöst. Geplant waren insgesamt 3.328 T€, somit ergibt sich eine höhere

Auflösung von 77 T€ im Jahr 2025. Das verbessert den Ergebnishaushalt, schlägt sich jedoch

im Finanzhaushalt nicht nieder.
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Mietaufwendungen (Sachkonto 4231000)

Mietaufwendungen entfallen erst ab dem Jahr 2026 aufgrund der einzelnen

Kündigungsfristen und der voraussichtlich erst ab Ende 2025/ Anfang 2026 stattfindenden

Verwaltungsumzüge.

Für die Nutzung des Gebäudes Schussenstraße 11 erstellt die Verwaltung derzeit n

Abstimmung mit dem Gemeinderat ein Konzept. Erst wenn dieses abschließend vorliegt,

steht fest welche Abteilungen wo künftig verortet sind.

Zinsaufwendungen (Sachkonto 4517000)
Die Zinsaufwendungen für die zusätzlichen Darlehen sind ab dem Jahr 2026 im

Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Es wurde vorsorglich ein Zinssatz von 3,5 Prozent

zugrunde gelegt.

Umzugs- und Umbauaufwendungen (Sachkonto 4211000)

Plan 2025 bisher: 0 Euro

Nachtrag neu: 290.000 Euro

Veränderung: + 290.000 Euro

Im Jahr 2025 sind für notwendige Umbauten der Schussenstraße 11 und Umzüge Mittel in

Höhe von 290 Te€ veranschlagt. In den Folgejahren bis 2028 sind weitere Mittel von 310 TE

abgebildet.

Im investiven Bereich sind weitere Mittel eingeplant.

Personalaufwendungen (Sachkonten 40*)

Plan 2025 bisher: 20.648.540 Euro

Nachtrag neu: 20.799.991 Euro

Veränderung: + 151.451 Euro

Bei den Personalaufwendungen wurde der Gesamtaufwand um rd. 151 T€ erhöht aufgrund

der leichten Budgetüberschreitung im Vorjahr 2024. Der Stellenplan bleibt unverändert.

Deckungsreserve (Sachkonto: 4988000)

Plan 2025 bisher: 300.000.Euro

Nachtrag neu: 326.500 Euro

Veränderung: + 26.500 Euro

Die Deckungsreserve im Jahr 2025 wurde aufgrund Vollzugsrisiken in Folge der

wirtschaftlichen Unsicherheiten geringfügig um 26 T€ erhöht.
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Finanzhaushalt - Einzahlungen

Die Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit resultieren aus den

Veränderungen des Ergebnishaushalts, weshalb an dieser Stelle nicht mehr darauf

eingegangen wird.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich im Planungsjahr 2025 keine

Veränderungen.

Für die Aufstockung des Neubaus der Talschule für die Ganztagesbetreuung wurden

Fördermittel veranschlagt (2026: 2 Mio. €, 2027: 90 T€). Die Fördermittel sind beantragt,

eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor).

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöhen sich um 2.643.000 Euro auf

7.086.900 Euro im Planungsjahr.

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Die Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit resultieren aus den

Veränderungen des Ergebnishaushalts, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf

eingegangen wird.

Die Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2025 im

Einzelnen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb der Immobilie Schussenstraße 11 mit Grundstück wird 2025 eine

erste Teilzahlung incl. Nebenkosten in Höhe von 8,5 Mio. € veranschlagt. Insgesamt

sind 12 Mio. € für den Erwerb, Kaufnebenkosten und investiven Umbauten (u.a.

barrierefreier Zugang und Aufzug) eingeplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Rahmen des Nachtrages durch

folgende Maßnahmen im Jahr 2025 ergänzt:

- Entlastungsbau Schulzentrum mit insgesamt 2,5 Mio. €

- Aufstockung Neubau Talschule für Ganztagesbetreuung: 1 Mio. €

(Gesamt: 3 Mio. €; davon 2026: 1,8 Mio. € und 2027: 0,2 Mio. €)

- Erweiterung und Umbau der Schule am Martinsberg für Grundschule

und Betreuung: Planungsrate in 2025: 1 Mio. €.

Da die Maßnahme derzeit noch in der Planungsphase ist,

ist die Finanzierung der baulichen Umsetzung der Maßnahme im kommenden

Doppelhaushalt 2026/2027 abzubilden.
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7. Finanzierungstätigkeit, Kreditwirtschaft und Verschuldung

Durch die bessere Liquidität aus dem Jahr 2024 konnte zur Finanzierung der Investitionen

insgesamt ein Betrag von 9,25 Mio.€ herangezogen werden. Neben den Investitionen im

Jahr 2025 für die Schullandschaft iHv. 4,5 Mio.€ konnte ein wesentlicher Betrag der

Erwerbskosten für das Gebäude Schussenstraße 11 gedeckt werden.

Weiterhin sind in den Jahren 2025 bis 2027 folgende zusätzliche Fremdfinanzierungsmittel

notwendig:

Mittelfristige Darlehen bis zur Veräußerung der städtischen Immobilien: 4,5 Mio. €.

Langfristige Darlehen für den Erwerb und Bereitstellung der Immobilie: 4,3 Mio. €.

Zudem müssen aufgrund des höheren Investitionsbedarf und der gleichzeitig

geringeren Ertragskraft der Ergebnishauhalte zusätzliche Kredite in Höhe von

insgesamt 2,76 Mio. € in den Jahren 2025 - 2027 aufgenommen werden.

Der Gesamtschuldenstand verändert sich wie folat:

2024 2025 2026 2027 2028

EUR EUR EUR EUR EUR

Schuldenstand 01.01 | 12.530.850,60 | 11.618.617,05 | 17.782.431,05 | 29.250.460,05 | 33.058.503,05

Kreditaufnahme 0,00 7.086.900,00 | 13.174.400,00 6.417.900,00 0,00

Tilgung 912.233,55 923.086,00 1.706.371,00 2.609.857,00 3.902.494,00

Schuldenstand 11.618.617,05 | 17.782.431,05 | 29.250.460,05 | 33.058.503,05 | 29.156.009,05

31.12.

Neuverschuldung 6.163.814,00 | 11.468.029,00 3.808.043,00

Abbau Verschuldung 912.233,55 3.902.494,00

. Schuldenstand | Schuldenstand Landesdurch-schnittliche
in Euro zum 31.12.2024 | zum 31.12.2025 Verschuldung* zum 31.12.2023

Größe: 20.000 - 50.000 Einw.
Stadt 468,68 717,32 438,00
Stadtwerke 120,49 275,72
KuKO 167,47 208,37
Abwasserbeseitigung 295,41 295,19

Zwischensumme Eigenbetriebe 583,37 779,28 1.060,00
Eigengesellschaften 0,00 0,00 378,00

Gesamtverschuldung 1.052,05 1.496,60 1.876,00
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8. Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung

In Euro 2025 2026 2027 2028 Summe

Ordentliches Ergebnis 182.890 4.587.789 111.032 1.031.074 5.912.785

Doppelhaushalt bisher

Ordentliches Ergebnis 382.890 2.737.132 -1.363.836 | -1.448.179 308.00

Nachtrag neu

Verschlechterung (-)/ +200.000 -1.850.657 -1.474.868 | -2.479.253 -5.604.778

Verbesserung (+)

Zahlungsmittelüberschuss/ - -406.331 6.232.147 2.664.781 4.377.176 12.867.773

bedarf Ergebnisrechnung

Doppelhaushalt bisher

Zahlungsmittelüberschuss/ - -256.831 1.326.730 1.730.299 2.438.309 5.238.50

bedarf Ergebnisrechnung Y

Nachtrag neu

Verschlechterung (-)/ +149.500 -4.905.417 -934.482 | -1.938.867 -7.629.266

Verbesserung (+)

Auszahlungen aus -17.592.300 | -16.547.400 | -10.418.800 | -4.409.800 | -48.968.300

Investitionstätigkeit

Doppelhaushalt bisher

Auszahlungen aus -31.092.300 | -23.847.400 | -10.618.800 | -4.409.800 | -69.968.30

Investitionstätigkeit \

Nachtrag neu

Verschlechterung (-)/ -13.500.00 -7.300.000 -200.000 0 | -21.000.000

Verbesserung (+)

Finanzierungsmittelüberschuss/ -7.129.667 | -10.786.055 -6.524.721 5.433.600 | -19.006.843

- bedarf Investitionstätigkeit

Doppelhaushalt bisher

Finanzierungsmittelüberschuss/ | -20.629.667 | -12.886.055 -5.434.721 9.033.600 | -29.916.84

- bedarf Investitionstätigkeit \

Nachtrag neu

Verschlechterung (-) / -13.500.000 -2.100.000 +1.090.000 | +3.600.000 | -10.910.000

Verbesserung (+)

Einzahlungen aus der 4.443.100 5.582.800 5.097.700 0 15.123.600

Aufnahme von Krediten

Doppelhaushalt bisher

Einzahlungen aus der 7.086.900 13.174.400 6.417.900 0 26.679.20

Aufnahme von Krediten Y
Nachtrag neu

Verschlechterung (-)/ +2.643.800 +7.591.600 +1.320.200 0 | +11.555.600

Verbesserung (+)
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Veränderungen im Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 -

2028):

Ertragsseite:

Schlüsselzuweisungen 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 19.697.300 19.135.700 20.069.800 58.902.800

Nachtrag neu 19.834.109 21.419.121 21.864.918 63.118.114

K in  136.809 2.283.421 1.795.118 4.21 A

Die Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen rühren im Jahr 2026 von der höheren

Steuerkraftsumme (ursächlich sind die höheren Steuerträge 2024) und Anpassungen der

Einwohnerzahlen. In den Folgejahren können nach derzeitigem Kenntnisstand die

Kopfbeträge und die Einwohnerzahlen ebenfalls angepasst werden, was auch zu höheren

Schlüsselzuweisungen führt.

Tatsächlich werden die neuen Orientierungsdaten im Herbst 2025 für den

Doppelhaushaltsplan 2026/ 2027 aktualisierte Zahlen liefern.

Anteil an der 2026 2027 2028 Summe

Einkommenssteuer

Doppelhaushalt bisher 17.265.700 18.128.700 19.107.100 54.501.500

Nachtrag neu 16.559.279 17.402.712 18.210.912 52.172.9

kn  -706.421 -725.988 -896.188 -2.328. a

Beim Anteil an der Einkommenssteuer hat sich das Ergebnis der November-Steuerschätzung

deutlich bemerkbar gemacht. Durch die Absenkung des Gesamtgemeindeanteils verringert

sich die Ausschüttung für Weingarten in den Jahr 2026 bis 2028 um insgesamt

rd. 2,3 Mio.€.

Anteil an der Umsatzsteuer 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 2.798.500 2.854.500 2.912.800 8.565.800

Nachtrag neu 2.699.948 2.751.483 2.809.739 8.261.17

Ks  -98.552 -103.017 -103.061 i t

Auch beim Anteil an der Umsatzsteuer führt die November-Steuerschätzung durch die

Absenkung des Gesamtgemeindeanteil zu einer Einbuße in Höhe von insgesamt rd. 305 T€

im Zeitraum 2026 bis 2028.
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Familienleistungsausgleich 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 1.342.400 1.375.700 1.410.900 4.129.000

Nachtrag neu 1.287.640 1.318.951 1.352.218 3.958.80

Veränderung -54.760 -56.749 -58.682 -170.191

Die November-Steuerschätzung hat sich auch bei den Leistungen nach dem Anteil am

Familienleistungsausgleich negativ ausgewirkt und es kommt zu geringeren Erträgen in

Höhe von insgesamt rd. 170 T€.

Mieterträge 2026 2027 2028 Summe

trag

Es handelt sich hierbei um den Ertrag aus der vorgesehenen Teil-Vermietung der Schussenstraße 11.

Außerordentliche Erträge

aus Verkaufserlösen

chtrag neu

Bei den notwendigen Veräußerungen von Immobilien zur Finanzierung des Erwerbs der

Schussenstraße 11 ist im Jahr 2026 bereits der Verkauf des Teileigentums Löwenplatz 5 und

der Gebäudeanteil Zeppelinstraße 5 veranschlagt. Da die Immobilien Zeppelinstraße 5 bereits

voll abgeschrieben ist und Löwenplatz 5 teilweise, handelt es sich bei den Verkaufserlösen

zum Teil um außerordentliche Erträge. Die außerordentlichen Erträge sind Teil des

Sonderergebnisses.

Vorbehaltlich des Nutzungskonzeptes wurden weitere Veräußerungen von Immobilien in

den Nachtrag aufgenommen. Dabei konnte lediglich der Sachstand Anfang April 2025

berücksichtigt werden. Die tatsächlichen Veräußerungen sind daher im Doppelhaushalt

2026/ 2027 nochmals nach der neuen Sachlage und den vorliegenden Beschlüssen des

Gemeinderats entsprechend anzupassen.
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Aufwandsseite:

FAG-Umlage 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 9.264.800 10.247.700 10.945.800 30.458.300

achtrag neu 10.410.800 10.464.668 10.780.987 31.656.45

ES  1.146.000 216.968 -164.813 vn

Die Veränderungen bei der Finanzausgleichsumlage rühren im Jahr 2026 von der höheren

Steuerkraftsumme (ursächlich sind die höheren Steuerträge 2024). Dies ist in kleinerem

Umfang auch im Jahr 2027 der Fall. Im Jahr 2028 kann hingegen mit einer etwas geringeren

Umlage gerechnet werden. In den 3 Jahren steigt somit der Aufwand für die Umlage um rd.

1,2 Mio. €.

Kreisumlage 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 12.367.000 13.679.000 14.610.900 40.656.900

Nachtrag neu 14.603.000 15.152.397 15.610.465 45.365.86

Kane  2.236.000 1.473.397 999.565 nA

Die Veränderungen bei der Kreisumlage rühren von der Erhöhung des Umlagesatzes im

Rahmen des Kreishaushaltes am 21.01.2025 und ebenfalls der höheren Steuerkraftsummen.

Insgesamt ist mit höheren Aufwendungen in den Jahren 2026 bis 2028 in Höhe von

insgesamt 4,7 Mio. € zu rechnen.

Auflösungen FAG- und

Kreisumlage Rückstellungen

chtrag neu

Im Jahr 2024 wurde eine Rückstellung von insgesamt 3.382 T€ gebildet, davon 1.146 T€ für

die Finanzausgleichsumlage 2026 und 2.236 T€ für die Kreisumlage 2026. Diese wird im

Jahr 2026 aufgelöst. Somit belasten die höheren Umlagen im Jahr 2026 das Ergebnis des

Jahres 2024.

Mietersparnis 2026 2027 2028 Summe

F I  3

Durch das Freiwerden von Verwaltungsräumen sind im Nachtragshaushaltsplan entfallene

Mietaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 208 T€ in den Jahren 2026 — 2028

veranschlagt.

Für die Planung des Nachtrages mussten Annahmen getroffen werden, die noch nicht die

tatsächliche und spätere Beschlusslage abbilden kann. Der Planung wurde z.B. zu Grunde

gelegt, dass im Jahr 2026 die Umzüge der Verwaltung aus den Objekten Schussenstraße 9

(Miete), Zeppelinstraße 3 und 5 (Miete und Eigentum), Löwenplatz 5 (Miete und Eigentum)
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und sowie der Umzug der VHS in die neuen Räumlichkeiten erfolgt. In 2027 ist der

Mietentfall für die Räumlichkeiten Münsterplatz 1 (AKT) eingeplant.

Die Höhe der Mietersparnisse sind natürlich abhängig von der tatsächlichen Belegung der

Schussenstraße 11 und der tatsächlichen Umsetzung der Umzüge im angenommenen

Zeitraum.

Zinsaufwendungen 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 480.324 693.336 929.484 2.103.144

Nachtrag neu 675.052 921.474 1.117.801 2.714.32

ES  194.728 228.138 188.317 611 Ca

Durch die Aufnahme von zusätzlichen mittelfristigen und langfristigen Krediten erhöhen sich

die Zinsaufwendungen in den Jahren 2026 bis 2028 um insgesamt rd. 611 T€. Die

Zinsaufwendungen für die mittelfristigen Kredite entfallen nach und nach durch die

vorgesehenen Veräußerungen von städtischen Immobilien, da mit den Veräußerungserlösen

die Tilgung der mittelfristigen Darlehen erfolgt. Es wurde ein Zinssatz von rd. 3,1 und 3,5

Prozent zu Grunde gelegt.

Abschreibungen 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 3.384.397 3.542.158 4.276.493 11.203.048

Nachtrag neu 3.711.637 4.114.698 4.849.033 12.675.36

BE  327.240 572.540 572.540 1 ee

Durch den Erwerb des Grundstückes und der Immobilie Schussenstraße 11 entstehen höhere

Aufwendungen für die Abschreibung. Im Gegenzug entfallen Abschreibungen bei der

Veräußerung von städtischen Immobilien. Insgesamt steigen die Abschreibungen aber über

den Zeitraum 2026 bis 2028 in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Umzugs- und

Unterhaltsaufwendungen

chtrag neu

Höhere Aufwendungen von insgesamt 310 T€ sind in den Jahren 2026 bis 2028 für den

Umbau des Gebäudes Schussenstraße 11 und die Umzüge der Verwaltung veranschlagt.

Auch bei den Umzugs- und Umbauaufwendungen werden bis zur Erstellung des

Doppelhaushaltes 2026/2027 konkretere Planungen und Zahlen vorliegen, die dann ggfs.

angepasst werden können.

Zudem wurden die sonstigen Unterhaltungsaufwendungen in den Jahren 2026 bis 2028 auf

insgesamt 12 Mio. € Jährlich angehoben, aufgrund der anstehenden Instandhaltungen der

städtischen Wohnimmobilien.
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Personalaufwendungen 2026 2027 2028 Summe

Doppelhaushalt bisher 20.653.465 20.971.857 21.079.977 62.705.299

Nachtrag neu 21.061.511 21.482.741 21.912.396 64.456.64

Veränderung 408.046 510.884 832.419 1.751.349

Bei den Personalaufwendungen wurden Anpassungen vorgenommen, so dass eine

prozentuale Steigerung von ca. 2 Prozent zum jeweiligen Vorjahr gegeben ist. Dies

entspricht nach den Berechnungen der Personalabteilung der im Tarifabschluss vom

06.04.2025 für das kommende Jahr 2026 beschlossenen Tarifsteigerung. Bei einem evtl.

Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Jahressonderzahlungen ab 2026 muss ggfs. mit

der Planung für den Doppelhaushalt 20267 2027 nachgesteuert werden.
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9. Fazit

Zunächst ist festzuhalten, dass der Nachtragshaushalt nicht wegen einer verschlechterten

Haushalts- und Finanzlage erforderlich ist, sondern weil zusätzlich und nachhaltig in

Schulbauvorhaben und ein Verwaltungsgebäude investiert werden soll. Sehr erfreulich ist

dabei, dass die höheren liquiden Mittel aus dem besseren vorläufigen Jahresergebnis 2024 in

Höhe von rd. 9 Mio. € für diese Zukunftsprojekte verwendet werden können.

Konkret können mit dem Nachtragshaushalt 2025 folgende Investitionen ab dem Jahr 2025

abgebildet werden:

-  Entlastungsbau am Schulzentrum mit 2,5 Mio. €

- Erweiterung Schule am Martinsberg mit einem Kostenansatz von 3,5 Mio. €

(obwohl noch keine Kostenschätzung vorliegt, wurde das Projekt aufgrund der

Dringlichkeit in das Planwerk aufgenommen.)

-  Ganztagesbetreuung Neubau Talschule mit 3,0 Mio. € (abzgl. 2,1 Mio. € Förderung)

- Erwerb Schussenstraße 11 für insg. 12 Mio. € (Kaufpreis inkl. Kaufnebenkosten und

investive Umbaumaßnahmen).

Da im Doppelhaushalt 2024/2025 bereits ein Ersatzneubau für das SBBZ bzw. die WRS

berücksichtigt ist, sind damit alle wesentlichen Schulbauvorhaben bis Ende 2028 finanziert

mit Ausnahme der Sanierung des Schulzentrums. Entsprechend der Beschlusslage im

Gemeinderat liegt damit auch weiterhin die Priorität auf dem Bereich Bildung und

Betreuung.

Im Ergebnis kann positiv festgestellt werden, dass die 0.9. Investitionen den

Ergebnishaushalt bis 2028 nicht über Gebühr belasten werden. Im Nachtragsjahr 2025 kann

der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen werden.

Wie den Kennzahlen unter Nr. 8 „Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung“

entnommen werden kann, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis in den Jahren 2025

bis 2028 um insgesamt 5,6 Mio. €. Berücksichtigt man dabei, dass in diesen vier Jahren bei

der FAG- und Kreisumlage insgesamt mit einer Mehrbelastung von 6,8 Mio. € zu rechnen

ist, wird deutlich, dass die Verschlechterung im Ergebnishaushalt vollständig auf externe

Faktoren zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist dennoch, dass in den Jahren 2025 bis 2028

zusammen ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 308 T€ erwirtschaftet wird. Damit wird

in Summe den Anforderungen des Haushaltsausgleich genüge getan, wenn auch recht

geringfügig. Dem im Konsolidierungsprozess 2021 bis 2023 gefassten Ziel jährlich und

dauerhaft ein positives ordentliches Ergebnis von mind. 2 Mio. Euro zu erreichen, wird dabei

noch nicht Rechnung getragen.
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